
„Das Internet hat im privaten und beruflichen Leben 
den gleichen Stellenwert wie einst Rundfunk und 
Fernsehen eingenommen. Der Computer und die 
Nutzung des Internets werden bereits zum notwen-
digen Lebensbedarf gezählt.“ (Urteil OLG München)

Neben dem gewerblichen Bereich, in dem die Be-
nutzung des Internets zwingend vorgeschrieben ist 
(Steuermeldungen, Meldungen zu den Sozialversi-
cherungen, Behördenmeldungen), wird seitens der 
Behörden auch im privaten Umfeld verstärkt die Nut-
zung von Dienstleistungen über das Internet gefor-
dert. Betriebe sind ohne garantierten Breitbandan-
schluss nicht arbeitsfähig. Eine Ansiedlung ist daher 
nahezu ausgeschlossen und die Schaffung von nach-
haltigen Arbeitsplätzen wird damit unmöglich.

Der Zugang zu freier Information ist ebenso ein 
Grundrecht, wie das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung. Bürger, die diesen Zugang nicht haben oder 
nutzen können, sehen sich einer zunehmenden digi-
talen Barriere ausgesetzt und können sich nicht aus 
allgemein verfügbaren und unabhängigen Quellen 
informieren. Insbesondere in Gebieten mit ländlicher 
Struktur ist ein Ausgleich der Informations- und Kom-
munikationsdefizite vornehmlich durch den Internet-
zugang möglich.

Nur 65% der Haushalte in Brandenburg haben Zu-
gang zu einem Breitbandanschluss (Quelle: IHK Pots-
dam, 25.06.2009). Dies bedeutet aufgrund der Kon-
zentrierung auf die regionalen Wachstumskerne eine 
desaströse Versorgung der ländlichen Gebiete.
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 Das fordern die Piraten
1. Jedem Haushalt und Betrieb ist ein netz-
neutraler und diskriminierungsfreier Ba-
sisanschluss mit einer Mindestbandbreite 
von 2MBit/512KBit zur Verfügung zu stellen 
(funkbasierte Verfahren wie UMTS / LTE / Sa-
tellit erfüllen nur dann diese Anforderungen, 
wenn genügend Bandbreite/Kanäle und Wet-
terunabhängigkeit gewährleistet sind).

2. Der Basisanschluss ist in der preislichen 
Größenordnung der derzeitigen Tarife anzu-
bieten.

3. Für sozial Benachteiligte ist ein entspre-
chend ermäßigter Tarif festzulegen. Für ALG 
II-Empfänger sind die Kosten zu übernehmen. 

4. Sind Breitbandanschlüsse aus technisch-
en/zeitlichen Gründen nur über Funkübertra-
gungsverfahren (außer Richtfunk) möglich, 
ist dies nur eine Übergangslösung, die inner-
halb kurzer Frist durch kabelgebundene Ver-
fahren abgelöst werden müssen.

5. Dort wo es sinnvoll und möglich ist, sind 
Übertragungspunkte mittels Glasfaserkabel 
(FiberToHome) aufzubauen.

6. Sperrungen (außer bei erheblichen, nicht 
einbringbaren Gebührenrückstand) sind un-
zulässig, da Sperrungen des Netzzugangs 
eine neue Form des Hausarrestes darstellen.
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